
 

Die Dienststellenleitung beabsichtigt die Durchführung einer Maßnahme 

Unterrichtung / Information der Mitarbeitendenvertretung 
mit Zustimmungsantrag durch die Dienststellenleitung 

(§ 38 Abs. 2 Satz 1 MVG.EKD) 

Zustimmung 

 
Zustimmungs- 
fiktion durch  
Fristablauf 

Ablehnung 
(§ 38 Abs. 3 Satz 1 

MVG.EKD) 

Antrag auf 
Erörterung 

(§ 38 Abs. 3 MVG.EKD) 

Reaktion der Dienststellenleitung 

Erörterung 

Anrufung des Kirchengerichtes 
Schiedsstelle   I. Instanz 
 Kirchengerichtshof der EKD  II. Instanz 

Ersetzung der 
Zustimmung 

Versagung der  
Zustimmung 

Durchführung der Maßnahme Keine Durchführung der 
Maßnahme 

Verzicht auf die 
Maßnahme 

Ablauf der Mitbestimmung 
 

Ablehnung nach 
Erörterung innerhalb 

einer Woche nach Abschluss 
der Erörterung schriftlich 
(§ 38 Abs. 3 MVG.EKD) 

Zustimmung 
nach 

Erörterung 

Nach dem Eingang des Antrages beginnt eine Frist von zwei Wochen zu laufen. 
(§ 38 Abs. 3 MVG.EKD) 

 

Bei Nichtbeteiligung der MAV ist die Maßnahme unwirksam! 
Anrufung des Kirchengerichtes innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis der Maßnahme durch die MAV. 

(§ 38 Abs. 1 und 61 Abs. 1 MVG.EKD) 
SchiedsstelleI. Instanz  / Kirchengerichtshof der EKD II. Instanz 


